
VERORDNUNG (EG) Nr. 959/2004 DER KOMMISSION

vom 11. Mai 2004

zur Erteilung von Lizenzen für die Einfuhr bestimmter Pilzkonserven

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2125/95 der Kommission
vom 6. September 1995 zur Eröffnung und Verwaltung von
Zollkontingenten für Konserven von Pilzen (1), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2125/
95 bestimmt die Kommission einen einheitlichen Kür-
zungssatz und setzt die Lizenzerteilung für spätere An-
träge aus, wenn die beantragten Mengen die verfügbare
Menge überschreiten.

(2) Da die am 3. und 4. Mai 2004 gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2125/95 beantrag-
ten Mengen für Erzeugnisse mit Ursprung in China die
verfügbare Menge überschreiten, ist daher festzulegen, in
welchem Umfang die Lizenzen erteilt werden und die
Erteilung im Fall der später gestellten Anträge ausgesetzt
wird.

(3) Da die am 3. und 4. Mai 2004 gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2125/95 bean-
tragten Mengen für Erzeugnisse mit Ursprung in China
die verfügbare Menge überschreiten, ist daher festzulegen,

in welchem Umfang die Lizenzen erteilt werden und die
Erteilung im Fall der später gestellten Anträge ausgesetzt
wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 2125/95 am 3. und 4. Mai 2004 beantragten und
der Kommission am 6. Mai 2004 übermittelten Anträge auf
Erteilung von Einfuhrlizenzen für Erzeugnisse mit Ursprung in
China werden unter Hinweis auf Artikel 11 Absatz 1 der ge-
nannten Verordnung für 88,29% der beantragten Mengen er-
teilt.

Artikel 2

Die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
(EG) Nr. 2125/95 am 3. und 4. Mai 2004 beantragten und der
Kommission am 6. Mai 2004 übermittelten Anträge auf Ertei-
lung von Einfuhrlizenzen für Erzeugnisse mit Ursprung in China
werden unter Hinweis auf Artikel 11 Absatz 1 der genannten
Verordnung für 10,68% der beantragten Mengen erteilt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 12. Mai 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Mai 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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(1) ABl. L 212 vom 7.9.1995, S. 16. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 498/2004 (ABl. L 80 vom 18.3.2004,
S. 20).


